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sprechenden Festlegungen in den Stadt- und 
Gemeindeordnungen zur Verantwortung ge
zogen werden (-* Ordnungswidrigkeiten).

3. DVO zum Landeskulturgesetz - Sauber
haltung der Städte und Gemeinden und Ver
wertung von Siedlungsabfällen - vom 14. 5. 
1970 (GBl. II1970 Nr. 46 S. 339); VO über die 
Erhöhung der Verantwortung der Räte der 
Städte und Gemeinden für Ordnung, Sauber
keit und Hygiene im Territorium vom 19. 2. 
1969 (GBl. II 1969 Nr. 22 S. 149); VO zum 
Schutz des land- und forstwirtschaftlichen Bo
dens und zur Sicherung der sozialistischen 
Bodennutzung - Bodennutzungsverordnung 
-vom26.2.1981 (GBl. 11981 Nr. 10 S. 105). 
R. Stähr, Hygiene in Städten und Gemein
den, Berlin 1980 (Der sozialistische Staat, 
Theorie - Leitung - Planung).

9 Handbuch Abgeordneten

N
Nachfolgekandidat - Kandidat für ein Abge
ordnetenmandat, der bei der Wahl das Ver
trauen der Wähler erhalten hat und bei Aus
scheiden eines Abgeordneten auf Beschluß 
der Volksvertretung an dessen Stelle tritt. 
Die N. nehmen aktiv an der Arbeit der Volks
vertretung und ihrer Organe teil. Ihre Tätig
keit im Arbeitskollektiv und im Wahlkreis un
terscheidet sich nicht von der der —» Abgeord
neten.
Die Rechte und Pflichten der Abgeordneten 
gelten mit folgenden Ausnahmen auch für die
N.: Die N. sind nicht stimmberechtigt, besit
zen nicht das Recht, Beschlußvorlagen einzu
bringen, und können nicht als Vorsitzende 
eines Ausschusses (Volkskammer) bzw. einer 
Kommission gewählt werden (§ 17 Abs. 4 
GöV). Sie genießen den gleichen Rechts
schutz wie die Abgeordneten (—» Rechts
schutz des Abgeordnetem) (§ 18 Abs. 7 GöV) 
und sind zur —> freien Fahrt berechtigt.
N., die das Vertrauen der Wähler nicht recht- 
fertigen, können ebenso wie Abgeordnete in 
dem gesetzlich festgelegten Verfahren abbe
rufen werden.
Es gibt keine Anwartschaft eines N. auf ein 
bestimmtes Mandat. Vielmehr wird das 
Nachrücken eines N. in Übereinstimmung 
mit dem zuständigen Ausschuß der Nationa
len Front durch Beschluß der Volksvertre
tung festgelegt (§19 Abs. 5 GöV, § 47 Ge
schäftsordnung Volkskammer).

Naherholung —» Erholungswesen

Nationale Front der DDR -> Ausschüsse der 
Nationalen Front

Nationaler Verteidigungsrat der DDR —»
Landesverteidigung

Nationale Volksarmee —> Landesverteidi
gung

Naturschutz —> Landeskultur 
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